
Bürgergemeinde Böckten

EINLADUNG
zur BÜRGERGEMEINDEVERSAMMLUNG vom

Freitag, 12. Juni 2026, 19.30 Uhr,
in der Waldhütte Böckten

Busfahrt ab 19.00 Uhr, Schulweg 10

TRAKTANDEN

1. Genehmigung Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 10. Dezember 2025
2. Genehmigung Jahresrechnung 2025
3. Risihütte
4. Verschiedenes

Sie sind herzlich zur Teilnahme an der Bürgergemeindeversammlung eingeladen.

Bürgerrat Böckten

Auf der Gemeindeverwaltung liegen zur Einsicht auf:

- Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 10. Dezember 2025
- Detaillierte Unterlagen zur Rechnung 2025

Schalterstunden (Dienstag, 15.30 – 18.30 Uhr und Donnerstag, 09.30 – 12.00 Uhr) oder nach telefonischer 
Vereinbarung.
Die Unterlagen werden ebenfalls auf der Homepage publiziert.



Traktandum 1: Genehmigung Protokoll der BüGe vom 10. Dezember 2025

Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 10. Dezember 2025

Traktandum 1: Genehmigung Beschlussprotokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 13. Juni 
2025

Beschluss: Die Versammlung genehmigt das Protokoll einstimmig.

Traktandum 2: Genehmigung Budget 2026
Beschluss: Die Versammlung genehmigt das Budget 2026 der Bürgergemeinde mit einem Aufwands-

überschuss von CHF 1’110 einstimmig.

Traktandum 3: Verschiedenes
Beschluss: Keine Beschlüsse.

Der Bürgerrat beantragt der Versammlung, das Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 10. 
Dezember 2025 zu genehmigen.

Traktandum 2: Rechnung 2025

Die Jahresrechnung 2025 der Bürgergemeinde liegt zur Genehmigung vor. Sie schliesst bei einem Ertrag von 
CHF 17'350.69 und einem Aufwand von CHF 18'528.76 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'178.07 ab. 
Das Eigenkapital beträgt CHF 372'825.85.

Siehe Anhang.

Der Bürgerrat beantragt der Bürgergemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2025 mit 
einem Aufwandüberschuss von CHF 1'178.07 zu genehmigen.

Traktandum 3: Risihütte

Die Risihütte und deren Zukunft war schon oft Gegenstand verschiedener Diskussionen. Die Bürgergemeinde 
hatte dem Bürgerrat den Auftrag erteilt eine Sanierung/Geländebefestigung zu prüfen und sich für den Erhalt 
der Hütte einzusetzen.

Die Abklärungen haben, wie bereits an einer vorhergehenden Bürgergemeindeversammlung erwähnt, keine 
Möglichkeiten ergeben die Hütte zu erhalten, geschweige denn nutzbar zu machen. Während von einer Stelle 
eine Sanierung durchaus möglich gewesen wäre, hat die gleiche Stelle die Bedingung erlassen, dass sie nicht 
für Anlässe und dergleichen genutzt werden dürfe.

Schliesslich hat auch das Bauinspektorat den Fall abgeschlossen mit dem Urteil, dass es für eine illegal erstell-
te Baute im Wald keine Baubewilligung geben wird.

Für den Bau und die Sicherheit ist aber dennoch die Bürgergemeinde verantwortlich und würde im Schadenfall 
ersatzpflichtig. Von einem Abriss wurde bisher unter anderem aus Kostengründen abgesehen.

Nun ergab sich, dass die Zivilschutzkompanie in solchen Fällen gerne im Rahmen eines WK einspringt. Sie 
würden die Hütte und das Gelände zurückbauen und für uns wären lediglich die Kosten der Entsorgung zu 
übernehmen.

Gestützt auf die dargestellte Ausgangslage und die aufgeführten Erwägungen stellt der Bürgerrat die Option 
«Abriss» zur Diskussion und empfiehlt, den koordinierten Rückbau der Risihütte mit Unterstützung des Zivil-
schutzes umzusetzen.

Der Bürgerrat beantragt der Bürgergemeindeversammlung, dem Abriss der Risihütte zuzustimmen. 



Traktandum 4: Verschiedenes

Anhang zu Traktandum 2




